
Seite 1 von 1 

 
 

 
 
Anlage zu § 2 Abs. 1  
„Zusammensetzung und Berufung von Prüfungsausschüssen“ 
 
Der Prüfungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern, sofern …. Für folgende 
Prüfungsausschüsse ist eine höhere Anzahl von fünf Mitgliedern für die 
Durchführung von Fortbildungsprüfungen und Prüfungen nach der Ausbilder-
Eignungsverordnung (AEVO) der Industrie- und Handelskammer (IHK) Magdeburg 
festgelegt. 
 
Lfd.-
Nr. 

Beruf/Abschluss Regionale 
Zuständigkeit/ 
Bezeichnung  
Prüfungsausschuss 

Anzahl  
Prüfer/- 
innen 

1 Geprüfte/-r  
Bankfachwirt/-in 
 

WB Bank. FW 5 

2 Geprüfte/-r  
Immobilienfachwirt/-in 
 

WB IMMOB FW 5 

3 Geprüfte/-r  
Industriemeister/-in 
Fachrichtungsübergreifende  
Basisqualifikationen 
 

PA1 5 

4 Geprüfte/-r  
Industriemeister/-in 
Fachrichtungsübergreifende  
Basisqualifikationen 
 

PA2 5 

5 Geprüfte/-r Netzmonteur/-in / 
Verteilnetztechniker/-in  
Fachrichtung Gas 
 

PA Gas 5 

6 Geprüfte/-r Netzmonteur/-in / 
Verteilnetztechniker/-in  
Fachrichtung Wasser 
 

PA Wasser 5 

7 Landesfachausschuss  
Prüfungsaufgabenerstellung 
 

Geprüfte 
Verteilnetztechniker 

5 

 


